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PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft 

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 118a, 122 Abs. 2, 126 Abs. 1 

und 4, 127, 130a und 131 Aktiengesetz 

 

Die Hauptversammlung wird auf Grundlage von § 13 Abs. 4 der gültigen Satzung der Gesell-
schaft gemäß § 118a Aktiengesetz („AktG“) in der Form einer virtuellen Hauptversammlung 
ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) abgehalten.  
 
Die gesamte Hauptversammlung wird am 14. Juli 2026 ab 09:00 Uhr (MESZ) für ordnungsge-
mäß angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigen live im Internet über das HV-Portal 
unter 
 
https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ 
 
übertragen. 
 
Die Einberufung der Hauptversammlung enthält bereits Angaben zu den Rechten der Aktio-
näre nach §§ 118a, 122 Abs. 2, 126 Abs. 1 und 4, 127, 130a und 131 AktG. Nachstehende 
Ausführungen dienen einer weitergehenden Erläuterung dieser Regelungen. 

1. Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder 
den anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 500.000 (das entspricht 500.000 Stückak-
tien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und be-
kanntgemacht werden (§ 122 Abs. 2 AktG). Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung 
oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesell-
schaft zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung 
(wobei der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen ist), also bis zum Ablauf des 13. Juni 2026, 
24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an folgende Adresse: 
 

Vorstand der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft 
Friedrich-Ebert-Anlage 3,   
60327 Frankfurt am Main 
 

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/
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Für die Fristwahrung ist der Eingang des Antrags bei der Gesellschaft entscheidend. Die An-
tragsteller haben gemäß § 122 Abs. 2, Abs. 1 S. 3 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 
90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die 
Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. Auf die Fristberechnung 
ist § 121 Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden. Die Frist ist daher rückwärts zu berechnen, 
wobei der Tag des Zugangs des Verlangens nicht mitzurechnen ist und eine Verlegung von 
einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden 
oder nachfolgenden Werktag nicht in Betracht kommt.  
 
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des 
Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und gemäß § 121 Abs. 4a AktG solchen Me-
dien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die 
Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der 
Internetadresse  
 
https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ 
 
bekannt gemacht und den Aktionären nach Maßgabe von § 125 Abs. 1 S. 3 AktG mitgeteilt.  

2. Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 126 Abs. 1, 127 

AktG 

Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand 
und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sowie Wahlvorschläge zur 
Wahl von Abschlussprüfern oder Aufsichtsratsmitgliedern übersenden. Gegenanträge sind un-
ter Angabe des Namens des Aktionärs und einer etwaigen Begründung schriftlich oder per E-
Mail an die nachstehende Postanschrift oder E-Mail-Adresse zu richten: 

PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft 
Friedrich-Ebert-Anlage 3,  
60327 Frankfurt am Main 
E-Mail: mh@pittler-maschinenfabrik.de 

Die Gesellschaft macht gemäß § 126 Abs. 1 AktG zugänglich zu machende Gegenanträge zu 
den Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Punkten der Tagesordnung einschließ-
lich des Namens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellung-
nahme der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
 
https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ 
 
zugänglich, wenn der Gegenantrag unter der vorstehend angegebenen Adresse mindestens 
14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, also bis spätestens zum Ablauf des 29. Juni 
2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen ist. Für die Fristwahrung ist der Eingang des Gegenan-
trags bei der Gesellschaft entscheidend. 
 

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/
https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/
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Die Gesellschaft ist unter bestimmten Voraussetzungen nicht verpflichtet, einen fristgemäß 
eingegangenen Gegenantrag und dessen Begründung zugänglich zu machen. Dies ist nach 
§ 126 Abs. 2 AktG der Fall, 
 

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 
2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Haupt-

versammlung führen würde, 
3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irrefüh-

rende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 
4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu 

einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 AktG zugänglich gemacht wor-
den ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den 
letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft 
nach § 125 AktG zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weni-
ger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilneh-
men und sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von 
ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

 
Die Begründung eines zulässigen Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, 
wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.  
 
Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegenanträge, 
so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfassen. 
 
Für Wahlvorschläge eines Aktionärs gelten die vorstehenden Absätze einschließlich der Anga-
ben zur Adressierung sinngemäß mit der Maßgabe, dass der Vorstand den Wahlvorschlag ge-
mäß § 127 S. 3 AktG auch dann nicht zugänglich machen muss, wenn der Vorschlag nicht den 
Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des Vorgeschlagenen angibt (§ 124 Abs. 3 S. 4 AktG). 
Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern müssen auch dann nicht zugänglich ge-
macht werden, wenn ihnen keine Angaben zu Mitgliedschaften des vorgeschlagenen Kandi-
daten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Abs. 1 S. 5 AktG 
beigefügt sind. Angaben zu Mitgliedschaften von Aufsichtsratskandidaten in vergleichbaren 
in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden.  
 
Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die gemäß § 126 oder § 127 AktG zugänglich zu 
machen sind, gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den 
Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversamm-
lung angemeldet ist. 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie sonstige Anträge können darüber hinaus auch wäh-
rend der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation, mithin im Rahmen des Re-
derechts, gestellt werden. 
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3. Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 6, 130a 

Abs. 1 bis 4 AktG  

Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre, die auch den Nachweis ihres 
Anteilsbesitzes ordnungsgemäß erbracht haben, bzw. ihre Bevollmächtigten, haben gemäß §§ 
118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 6, 130a Abs. 1 bis 4 AktG das Recht, vor der Hauptversammlung Stel-
lungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung in Textform im Wege elektronischer 
Kommunikation über das passwortgeschützte HV-Portal unter 
 
https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ 
 
einzureichen. 
 
Stellungnahmen sind in Textform als Datei im PDF-Format einzureichen und dürfen 10.000 
Zeichen (inklusive Leerzeichen) nicht überschreiten.  
 
Mit dem Einreichen erklärt sich der Aktionär bzw. sein Bevollmächtigter damit einverstanden, 
dass die Stellungnahme unter Nennung seines Namens im passwortgeschützten HV-Portal zu-
gänglich gemacht wird. 
 
Die Stellungnahmen sind bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung, also bis spätestens 
08. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), einzureichen. Eingereichte Stellung-
nahmen werden, soweit nicht ausnahmsweise von einer Zugänglichmachung nach § 130a Abs. 
3 Satz 4 AktG abgesehen werden darf, bis spätestens vier Tage vor der Hauptversammlung, 
also bis spätestens 09. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ), im passwortgeschützten HV-Portal zugäng-
lich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls im HV-Portal veröf-
fentlicht. 
 
Für Fragen und Widersprüche sowie Gegenanträge und Wahlvorschläge gilt dagegen das in 
der Einberufung bzw. in dieser Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre jeweils gesondert 
beschriebene Verfahren. Es wird darauf hingewiesen, dass Fragen, Widersprüche, Gegenan-
träge oder Wahlvorschläge, die in einer Stellungnahme enthalten sind, aber nicht wie be-
schrieben eingereicht wurden, unberücksichtigt bleiben. 

4. Rederecht §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG  

Zur Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre, die auch den Nachweis ihres 
Anteilsbesitzes ordnungsgemäß erbracht haben, bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch 
zu der virtuellen Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben in der Hauptversammlung ein 
Rederecht, das im Wege der Videokommunikation ausgeübt wird.  
 
Ab Beginn der Hauptversammlung werden über das passwortgeschützte HV-Portal unter 
https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ die Funktion für 
die Wortmeldung und die Antragstellung aktiviert, über die ordnungsgemäß angemeldete 

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/
https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/
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Aktionäre, die auch den Nachweis ihres Anteilsbesitzes ordnungsgemäß erbracht haben, bzw. 
deren Bevollmächtigte ihren Redebeitrag bzw. Antrag anmelden können.  
 
Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach 
§§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 126 Abs. 1 und 127 AktG (wie vorstehend unter „2. Gegenanträge 
und Wahlvorschläge gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 126 Abs. 1, 127 AktG“ beschrieben) 
zu stellen sowie das in der Hauptversammlung bestehende Auskunftsrecht (wie nachstehend 
unter „5. Auskunftsrecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 Abs. 1 AktG“ beschrieben) 
geltend zu machen.  
 
Das Rederecht kann auch von bevollmächtigten Dritten eines Aktionärs ausgeübt werden. Die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Rederecht nicht für die sie 
bevollmächtigenden Aktionäre aus.  
 
Für die elektronische Zuschaltung im Wege der Videokommunikation benötigen Aktionäre 
oder deren Bevollmächtigte einen Internetzugang sowie ein entsprechendes Endgerät (z.B. 
Laptop, PC, Smartphone oder Tablet, jeweils mit Kamera und Mikrofon, auf die vom Browser 
aus zugegriffen werden kann).  
 
Personen, die sich über das HV-Portal für einen Redebeitrag bzw. eine Antragstellung ange-
meldet haben, werden im passwortgeschützten HV-Portal für ihren Redebeitrag bzw. ihre An-
tragsstellung freigeschaltet. Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Vide-
okommunikation zwischen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und Gesellschaft in der Versamm-
lung und vor dem Redebeitrag bzw. der Antragstellung zu überprüfen und diese zurückzuwei-
sen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 
 
Der Versammlungsleiter kann die Reihenfolge der Redebeiträge bestimmen und ist ermäch-
tigt, das Rederecht zeitlich angemessen zu beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu 
Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen 
Rahmen für Redebeiträge festzusetzen. 

5. Auskunftsrecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 AktG  

Ordnungsgemäß zur Versammlung angemeldete Aktionäre, die auch den Nachweis ihres An-
teilsbesitzes ordnungsgemäß erbracht haben, bzw. ihre Bevollmächtigten haben ein Aus-
kunftsrecht in der Hauptversammlung, das im Wege elektronischer Kommunikation auszu-
üben ist. Auf Verlangen sind jedem Aktionär gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 Abs. 1 
AktG vom Vorstand Auskünfte über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur 
sachgemäßen Beurteilung der Gegenstände der Tagesordnung erforderlich sind. Die Aus-
kunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Ge-
sellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Des Weiteren betrifft die Auskunftspflicht 
auch die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.  
 
Der Vorstand hat für das Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1a AktG vorgegeben, dass Fragen 
von ordnungsgemäß zu der Hauptversammlung angemeldeten Aktionären oder ihren 
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Bevollmächtigten in deutscher Sprache bis spätestens drei Tage vor der Hauptversammlung, 
das heißt, bis Freitag, den 10. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ) im Wege der elektronischen Kom-
munikation einzureichen sind.  
 
Zur Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten 
können ihre Fragen voraussichtlich ab dem 23. Juni 2026 elektronisch über das passwortge-
schützte HV-Portal unter https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptver-
sammlungen/ übermitteln; eine andere Form der Übermittlung ist ausgeschlossen. Die Über-
mittlung von Fragen über das HV-Portal ist bis Freitag, den 10. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 
möglich. Die notwendigen Zugangsdaten für das HV-Portal können die Aktionäre oder ihre 
Bevollmächtigten den Stimmrechtskarten entnehmen, die ihnen nach ordnungsgemäßer An-
meldung übersandt werden. 
 
Ordnungsgemäß eingereichte Fragen und deren Beantwortung werden bis spätestens einen 
Tag vor der Hauptversammlung, das heißt, bis Sonntag, den 12. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-rela-
tions/hauptversammlungen/ zugänglich gemacht und bleiben auch während der gesamten 
Dauer der Hauptversammlung zugänglich. Sind die Antworten einen Tag vor Beginn und in der 
Versammlung durchgängig zugänglich, darf der Vorstand gemäß § 131 Abs. 1c Satz 4 AktG in 
der Versammlung die Auskunft zu diesen Fragen verweigern. 
 
Die Gesellschaft behält sich vor, Fragen nicht zugänglich zu machen, soweit sich der Vorstand 
durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde oder wenn die Frage in wesentlichen 
Punkten offensichtlich falsche oder irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen ent-
hält oder wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teil-
nehmen und sich nicht vertreten lassen wird (§§ 131 Abs. 1c Satz 3, 126 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 3 
und 6 AktG). 
 
Bei der Beantwortung und Zugänglichmachung von Fragen vor der Hauptversammlung kann 
der Name des Fragestellers nur offengelegt werden, wenn mit der Übermittlung der Frage 
ausdrücklich das Einverständnis zur Offenlegung des Namens erklärt wurde. Ein Anspruch auf 
Namensnennung besteht auch nach Erklärung des Einverständnisses nicht. 
 
Elektronisch zur virtuellen Hauptversammlung zugeschaltete Aktionäre bzw. deren Bevoll-
mächtigte können in der virtuellen Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommu-
nikation Nachfragen gem. § 131 Abs. 1d AktG zu allen vor und in der virtuellen Hauptversamm-
lung gegebenen Antworten des Vorstands stellen; ferner können sie in der virtuellen Haupt-
versammlung gem. § 131 Abs. 1e AktG im Wege der elektronischen Kommunikation Fragen zu 
Sachverhalten stellen, die sich erst nach Ablauf der vorstehenden Frist für die Einreichung von 
Fragen ergeben haben.  
 
Bitte beachten Sie, dass der Versammlungsleiter gemäß § 131 Abs. 1f AktG festlegen kann, 
dass das Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG, das Nachfragerecht gemäß § 131 Abs. 1d 
AktG und das Fragerecht gemäß § 131 Abs. 1e AktG ausschließlich über die von der Gesell-
schaft angebotene Videokommunikation im HV-Portal unter https://pittler-maschinenfab-
rik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ auszuüben ist. In diesem Fall können Fragen 
und Nachfragen nur im Rahmen eines Redebeitrags i.S.d. Abschnitts 4 gestellt werden. Die 

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/
https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/
https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/
https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/
https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/
https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/
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Ausübung des Auskunftsrechts in der Hauptversammlung ist ausschließlich am Tag der Haupt-
versammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt möglich. 
 
Das Auskunftsrecht kann auch von bevollmächtigten Dritten eines Aktionärs ausgeübt wer-
den. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Auskunftsrecht nicht 
für die sie bevollmächtigenden Aktionäre aus.  
 
Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen Ak-
tionär bzw. Bevollmächtigtem und Gesellschaft in der Versammlung zuvor zu überprüfen und 
die Wortmeldung zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist.  
Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Auskunftsrecht in der Hauptversammlung zeitlich 
angemessen zu beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversamm-
lung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für Fragebeiträge fest-
zusetzen.  
 
Unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft 
verweigern. 
 
§ 131 Abs. 4 Satz 1 AktG bestimmt, dass dann, wenn einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft 
als Aktionär eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben worden ist, diese Aus-
kunft jedem anderen Aktionär bzw. dessen Bevollmächtigten auf dessen Verlangen in der 
Hauptversammlung zu geben ist, auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegen-
stands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung 
wird gewährleistet, dass jeder elektronisch zu der Versammlung zugeschaltete Aktionär bzw. 
Bevollmächtigte sein Verlangen nach § 131 Abs. 4 Satz 1 AktG nach seiner Wahl in einem Re-
debeitrag per Videokommunikation und/oder im Wege der elektronischen Kommunikation 
über das HV-Portal unter Verwendung der Schaltfläche "Verlangen nach § 131 Abs. 4 AktG" 
übermitteln kann. Derartige Verlangen sind über das HV-Portal ab der Eröffnung der Haupt-
versammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter möglich, im Rahmen ei-
nes Redebeitrags per Videokommunikation hingegen nur im Rahmen der Aussprache. 
 
§ 131 Abs. 5 Satz 1 AktG bestimmt, dass dann, wenn einem Aktionär bzw. dessen Bevollmäch-
tigtem eine Auskunft verweigert wird, er verlangen kann, dass seine Frage und der Grund, aus 
dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift über die Verhandlung aufgenom-
men werden. Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet, dass jeder 
elektronisch zu der Versammlung zugeschaltete Aktionär bzw. Bevollmächtigte sein Protokol-
lierungsverlangen nach § 131 Abs. 5 Satz 1 AktG nach seiner Wahl in einem Redebeitrag per 
Videokommunikation und/oder im Wege der elektronischen Kommunikation über das HV-
Portal unter Verwendung der Schaltfläche "Rüge nach § 131 Abs. 5 AktG" übermitteln kann. 
Derartige Verlangen sind über das HV-Portal ab der Eröffnung der Hauptversammlung bis zu 
deren Schließung durch den Versammlungsleiter möglich, im Rahmen eines Redebeitrags per 
Videokommunikation hingegen nur im Rahmen der Aussprache. 
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6. Einlegung von Widersprüchen gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre, die auch den Nachweis ihres Anteilsbesitzes ord-
nungsgemäß erbracht haben, bzw. ihre Bevollmächtigten haben das Recht, Widerspruch ge-
gen Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation zu erklä-
ren. Der Widerspruch kann während der gesamten Dauer der virtuellen Hauptversammlung 
bis zu ihrem Ende ausschließlich im Wege der elektronischen Kommunikation über das HV-
Portal unter https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ zu 
Protokoll des Notars erklärt werden. Der Notar hat die Gesellschaft zur Entgegennahme von 
Widersprüchen über das HV-Portal ermächtigt und erhält die Widersprüche über das HV-
Portal. 
 
Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können keine Widersprüche gegen Beschlüsse der 
Hauptversammlung zu Protokoll des die Hauptversammlung beurkundenden Notars erklären.  
 

***** 

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/

